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Richtlinie zur Stipendienvergabe der  
Fachhochschule Potsdam im Rahmen des  

Deutschland-Stipendiums nach dem  
Nationalen Stipendiengesetz 

( „Deutschland-Stipendium an der  
Fachhochschule Potsdam“) 

 
Die „Richtlinie zur Stipendienvergabe der Fach-
hochschule Potsdam im Rahmen des Deutschland-
Stipendiums nach dem Nationalen Stipendienge-
setz („Deutschland-Stipendium an der Fachhoch-
schule Potsdam“)“ wurde vom Senat der Fachhoch-
schule Potsdam am 05. Oktober 2011 beschlossen. 
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§ 1  
Zweck des Deutschland-Stipendiums  

 
Das Deutschland-Stipendium an der Fachhoch-
schule Potsdam fördert Studierende der Fachhoch-
schule Potsdam, deren bisheriger Werdegang her-
vorragende  Leistungen in Studium und Beruf  er-
warten lässt. Das Deutschland-Stipendium an der 
Fachhochschule Potsdam setzt das nationale  Sti-
pendiengesetz in Anwendung der Stipendienver-
ordnung um. 
 

§ 2  
Förderfähigkeit und Leistungskriterien 

 
(1) Gefördert werden kann nur, wer an der Fach-

hochschule Potsdam immatrikuliert ist.  
(2) Kriterien für die Gewährung eines Stipendi-

ums sind: 
1. Note der Hochschulzugangsberechtigung, 

wenn vorhanden Note der Eignungsprü-
fung bzw. besondere studienrelevante 
Qualifikationen, 

2. zeitlicher Studienverlauf und bisher er-
brachte Studienleistungen, ECTS-Punkte, 
Ergebnisse von Zwischenprüfungen oder 
Vordiplom, bei Masterstudierenden auch 
die Abschlussnote des vorausgegangenen 
Bachelorstudiums, 

3. vorangegangene Berufstätigkeit und Prak-
tika, 

4. zusätzliche Ergebnisse wie besondere Er-
folge, Auszeichnungen und Preise, 

5. außerschulisches bzw. außerfachliches En-
gagement wie ehrenamtliche Tätigkeit, ge-
sellschaftliches, soziales, hochschulpoliti-
sches oder politisches Engagement und die 
Mitwirkung in Religionsgemeinschaften, 
Verbänden und Vereinen, 

6. besondere persönliche und familiäre As-
pekte, insbesondere Betreuung eigener 
Kinder oder pflegebedürftiger naher Ange-
höriger, studienbegleitende Erwerbstätig-
keiten und familiäre Herkunft. 

 
§ 3 

Art und Umfang der Förderung 
 

(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt im Regelfall 
300 € pro Monat und wird monatlich, als nicht 
rückzahlbarer Zuschuss, ausgezahlt.  

(2) Die Vergabe der Stipendien erfolgt unabhän-
gig vom Einkommen der Stipendiatin-
nen/Stipendiaten und deren Eltern sowie von 
Leistungen nach dem BAföG.  

(3) Förderung durch das Deutschland-Stipendium 
in der Kombination mit Förderung durch Be-
gabtenförderungswerke, DAAD, Stiftung Be-
gabtenförderung u. ä. ist ausgeschlossen, so-
fern eine finanzielle Förderung erfolgt. 

(4) Das Stipendium wird zunächst für ein Jahr 
bewilligt. Der Förderungszeitraum beginnt in 
der Regel zum Wintersemester. 

(5) Die Förderungshöchstdauer richtet sich nach 
der Regelstudienzeit. 

(6) Das Stipendium wird auch während der vorle-
sungsfreien Zeit gezahlt. Nach Prüfung kann 
es auch während eines Auslandssemesters 
gewährt werden, wenn dort Studienleistun-
gen erbracht werden.  

(7) Verlängert sich die Studiendauer aus schwer-
wiegenden Gründen, kann die Förderungs-
höchstdauer auf Antrag verlängert werden. 
Während einer Beurlaubung  wird das Stipen-
dium nicht gezahlt, kann aber im Anschluss an 
die Beurlaubung auf Antrag wieder aufge-
nommen werden. 

(8) Das Stipendium begründet kein Arbeitsver-
hältnis. Es darf weder von einer Gegenleistung 
für die private Mittelgeberin/den privaten 
Mittelgeber noch von einer Arbeitnehmertä-
tigkeit oder einer Absichtserklärung hinsicht-
lich einer späteren Arbeitnehmertätigkeit ab-
hängig gemacht werden. 

(9) Ein Rechtsanspruch auf das Stipendium und 
die Stipendienleistungen besteht nicht.  

(10) Bei Wegfall der Förderungsfähigkeit ist eine 
Aufhebung des Stipendiums jederzeit und 
fristlos möglich.  
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(11) Das Stipendium endet mit Erreichen der För-
derungshöchstdauer, die sich nach der Regel-
studienzeit im jeweiligen Studiengang richtet, 
oder mit der Exmatrikulation. 

 
§ 4 

Verteilung der Stipendien 
 

(1) Die Anzahl der maximal zu vergebenen Sti-
pendien bemisst sich nach der Höchstförder-
quote gemäß jährlicher Zuweisung durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung. 

(2) Die zu vergebenden Stipendien verteilen sich 
auf die Fachbereiche und orientieren sich an 
der  Studierendenzahl in der Regelstudienzeit. 

(3) Bis zu max. zwei Drittel der Stipendien können 
mit Bindung an einen bestimmten Studien-
gang oder Zweck vergeben werden. 

 
§ 5 

Auswahl- und Vergabegremien 
 
Die Fachhochschule Potsdam konstituiert  zu Aus-
wahl und Vergabe der Stipendien: 

1. Geschäftsstelle 
Aufgabe  ist die Organisation und Verwaltung 
der Verfahren wie 

a) formale Prüfung der Bewerbungen und 
Weiterleitung an die Auswahlkommis-
sion, 

b) Erstellung von Bewilligungsbescheiden 
sowie Unterstützung bei der Auskunft 
für die Bundesstatistik, 

c) Pflege der Grunddaten der Förderin-
nen/Förderer und der Studierenden, 
Dokumentation von Auswahlkriterien, 
Dokumentation der Förderung. 

2. Auswahlkommission 
Mitglieder sind  
a) Präsidentin/Präsident bzw. Rekto-

rin/Rektor oder Vertretung als Vorsit-
zende/Vorsitzender,  

b) Dekaninnen/Dekane oder Vertretung, 
c) Gleichstellungsbeauftragte oder Vertre-

tung, 
d) Beauftragte Beauftragter des AStA. 
Privaten Stipendiengeberinnen/Stipendi-
engebern kann die Teilnahme  an den Sit-
zungen gestattet werden; die Entschei-
dung trifft die Auswahlkommission. 
Aufgabe ist die Entscheidung über die 
Auswahl und Vergabe von Stipendien. Die 
Auswahlkommission kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. Die Entscheidun-
gen der Auswahlkommission und der sie 
tragenden Erwägungen werden in einem 
Protokoll festgehalten.   

 
 

§ 6 
Bewerbungsverfahren 

 
(1) Die Fachhochschule Potsdam schreibt die zu 

vergebenden Stipendien in der Regel jeweils 
zum Wintersemester aus. Die Ausschreibung 
wird auf der Homepage der Fachhochschule 
Potsdam veröffentlicht. 

(2) Die Ausschreibung benennt 
1. die voraussichtliche Zahl und ggf. die 

Zweckbindung der zur Verfügung stehen-
den Stipendien, 

2. die Form der Bewerbung, die Bewerbungs-
frist und die Stelle, bei der sie einzureichen 
ist, 

3. die von den Bewerberinnen/Bewerbern 
beizubringenden Unterlagen und 

4. den Ablauf des Auswahlverfahrens. 
(3) Ein Stipendium kann grundsätzlich nur auf 

Bewerbung gewährt werden. Die Bewerbung 
ist entsprechend der jeweiligen Ausschrei-
bung unter Beifügung der dort genannten Un-
terlagen form- und fristgerecht an die Ge-
schäftsstelle zu richten.  

(4) Die Dekaninnen/Dekane können in Ausnah-
mefällen geeignete Kandidatinnen/Kandi-
daten bis zum Auswahltermin und unter Vor-
lage der vollständigen Unterlagen nachbe-
nennen.  

(5) Die Bewerbungsunterlagen werden von der 
Geschäftsstelle formal geprüft und an die 
Auswahlkommission weitergeleitet. 

(6) Die Bewerbungsunterlagen müssen umfas-
sen: 
1. Bewerbungsschreiben mit Namen, Adres-

se, Matrikelnummer, Telefon und E-Mail-
Adresse, 

2. tabellarischen Lebenslauf, Hochschulzu-
gangsberechtigung  und, wenn vorhanden, 

3. Nachweis über bisher erbrachte Studien-
leistungen,  

4. Bachelorzeugnis (nur bei Bewerberin-
nen/Bewerbern im Masterstudiengang), 

5. Praktikums- und Arbeitszeugnisse,  
6. Nachweise über besondere Auszeichnun-

gen und Preise, sonstige Kenntnisse und 
weiteres Engagement. 

(7) Das Bewerbungsverfahren muss für eine Ver-
längerung des Stipendiums erneut durchlau-
fen werden. 

§ 7 
Auswahlverfahren 

 
(1) Die Auswahl der Stipendiatinnen/Stipen-

diaten erfolgt durch die Auswahlkommission.  
(2) Die Auswahlkommission wählt ausschließlich 

nach Kriterien gemäß § 2 die Bewerbungen 
aus, die in die Förderung aufgenommen wer-
den können sowie weitere Bewerbungen, die 
in einer von ihr festgelegten Reihung nachrü-
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cken können. 
§ 8 

Bewilligung und Widerruf 
 

(1) Die Präsidentin/der Präsident bzw. die Rekto-
rin/der Rektor bewilligt die Stipendien auf 
Grundlage der Vorschläge der Auswahlkom-
mission. 

(2) Die Bekanntgabe der Stipendien erfolgt 
schriftlich. Der Bewilligungsbescheid umfasst 
die Entscheidung über den Förderungszeit-
raum sowie die Höhe des Stipendiums und 
muss Zeitpunkt und Art der Nachweise für 
Leistungsüberprüfung und Fortgewähr ent-
halten. 

(3) Die Bewilligung des Stipendiums wird wider-
rufen und die Stipendiatin/der Stipendiat zur 
Rückzahlung des bereits geleisteten Stipendi-
ums verpflichtet, wenn die Förderung durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben er-
wirkt worden ist oder wenn die Stipendia-
tin/der Stipendiat seine Pflichten und Oblie-
genheiten verletzt. Der Rückzahlungsanspruch 
besteht unabhängig davon, ob der Förde-
rungsbetrag bereits ganz oder teilweise ver-
wendet oder verbraucht wurde.  

(4) Die Bewilligung des Stipendiums wird zum 
Ablauf des Monats widerrufen, in dem die/der 
Studierende das Studium abbricht oder unter-
bricht, den Studiengang wechselt oder die 
Hochschule verlässt. 

 
§ 9 

Fortgewähr und Leistungsüberprüfung 
 

(1) Die Fachhochschule Potsdam überprüft jähr-
lich, ob die Leistung der Stipendiatinnen/der 
Stipendiaten eine Fortgewähr des Stipendi-
ums rechtfertigt.  

(2) Bei gleichbleibendem oder besserem Leis-
tungsstand ist es das Bestreben der Hochschu-
le, die Förderung im Sinne einer langfristigen 
Förderung um ein Jahr zu verlängern.  

 
§ 10 

Begleitprogramm 
 

(1) Die Fachhochschule Potsdam fördert den Kon-
takt der Stipendiatinnen/der Stipendiaten mit 
den privaten Mittelgeberinnen/Mittelgebern 
in geeigneter Weise, wie z.B. durch besondere 
gemeinsame Veranstaltungen.  

(2) Die Stipendiatin/der Stipendiat ist zur Nut-
zung von Angeboten zur Kontaktpflege mit 
privaten Mittelgeberinnen/Mittelgebern nicht 
verpflichtet.  

 
 
 
 

 
§ 11 

Pflichten und Obliegenheiten der Stipendiatinnen/ 
Stipendiaten 

 
(1) Mit Annahme des Stipendiums verpflichtet 

sich die Stipendiatin/der Stipendiat 
1. zur Abgabe einer eidesstattlichen Versiche-

rung über die Richtigkeit der im Antrag 
gemachten Angaben, 

2. zur Abgabe einer Datenschutzerklärung 
mit Einwilligung zur Speicherung der sti-
pendienrelevanten Daten innerhalb der 
Fachhochschule Potsdam und Weitergabe 
der Daten an das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung im Rahmen der Re-
portingpflichten der Fachhochschule Pots-
dam, 

3. zur Teilnahme an der Evaluierung ih-
rer/seiner Leistungen und des Stipendien-
programms, 

4. alle Veränderungen, die für die Gewährung 
des Stipendiums von Bedeutung sind, un-
verzüglich mitzuteilen.  

(2) Zugleich erklärt die Stipendiatin/der Stipendi-
at mit der Annahme des Stipendiums 
1. die Bereitschaft zur Mitwirkung an Veröf-

fentlichungen, 
2. die Bereitschaft zur Erstellung einer 

Schlussdokumentation über den Stipen-
dienverlauf, 

3. das Einverständnis mit den hier genannten 
Regelungen. 

 
§ 12 

Sonstiges 
 

(1) Die Auswahlkommission berichtet dem Senat 
jährlich über das Stipendienprogramm.  

(2) Die Fachhochschule Potsdam behält sich das 
Recht vor 
1. Änderungen und Ergänzungen der Förder-

richtlinien vorzunehmen, 
2. jeglichen Missbrauch im Zusammenhang 

mit der Beantragung eines Stipendiums 
zur Anzeige zu bringen und zu Unrecht 
ausbezahlte Stipendien mit allen ihr zu-
stehenden rechtlichen Mitteln zurückzu-
fordern.  

(3) Diese Richtlinie tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Fachhochschule Potsdam in 
Kraft. 

 
gez. Prof. Dr.-Ing. Johannes Vielhaber 
Rektor 
 
Potsdam, den 29.11.2011 


